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„Easy Going in Europa?“

Reichweite der Grundfreiheiten, Konkurrenz von Warenverkehrs- und Dienstleistungsfreiheit,
Rechtfertigung mittelbarer Diskriminierungen
Zwischenprüfungsklausur
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EUV, AEUV, GR-Charta, GG (Textsammlungen zum Öffentlichen Recht bzw. Europarecht)

& SACHVERHALT
Das niederländische Betäubungsmittelgesetz verbietet – wie die entsprechenden Gesetze aller
EU-Mitgliedstaaten – unter Strafandrohung Besitz, Vertrieb, Anbau, Transport, Herstellung
sowie Ein- und Ausfuhr von Betäubungsmitteln einschl. Cannabis in sämtlichen Erschei-
nungsformen. Ausnahmen gelten nur in Bezug auf behördlich genehmigte Verwendungen für
medizinische und wissenschaftliche Zwecke. Allerdings verfolgen die Niederlande eine Politik
der Toleranz gegenüber dem Verkauf und Konsum von Cannabis, das als sog. weiche Droge
eingestuft wird, die zwar ebenfalls gefährlich sei, aber nicht in dem gleichen absolut inakzepta-
blen Maße gesundheitliche Schäden hervorrufe wie die sog. harten Drogen. Durch Verwal-
tungsvorschriften der Strafverfolgungsbehörde wird daher festgelegt, dass unter bestimmten
Bedingungen (insbes. keine Werbung, kein gleichzeitiger Verkauf harter Drogen, keine Abgabe
an Jugendliche, Abgabe von max. 5 g pro Person und Verkauf) von der Strafverfolgung
abzusehen und der Cannabis-Verkauf und ‑Konsum in privat betriebenen, bistromäßig einge-
richteten und bewirtschafteten sog. Coffeeshops zu dulden ist. Die grenznah gelegene Stadt
Maastricht, wo die Coffeeshops auch von vielen Belgiern und Deutschen besucht werden,
erlässt zur Eindämmung bzw. Unterbindung der durch den Drogentourismus verursachten
besonderen Belästigungen eine kommunale Regelung, wonach nur Personen mit tatsächlichem
Wohnsitz in den Niederlanden der Zutritt zu den Coffeeshops im Stadtgebiet gestattet ist und
bei einem Verstoß gegen diese Regelung eine Betriebsschließung verfügt werden kann.

Der Niederländer N betreibt in Maastricht den Coffeeshop „Easy Going“, in dem Canna-
bis, alkoholfreie Getränke und Snacks verkauft und konsumiert werden. Nachdem N mehr-
fach auch nicht in den Niederlanden wohnhaften Deutschen und Belgiern Zutritt zu seinem
Coffeeshop gewährt hat, verfügt die zuständige Maastrichter Behörde dessen Schließung. N
fragt daraufhin seinen Rechtsanwalt R nach der Rechtmäßigkeit der Maßnahme. R überlegt,
ob das – nicht gegen niederländisches Recht verstoßende – behördliche Vorgehen mit den
europäischen Grundfreiheiten vereinbar ist und ob für den Fall, dass die Unterbindung des
Cannabishandels mit Ortsfremden zulässig wäre, nicht wenigstens das Speisen- und Getränke-
angebot des N davon unberührt bleiben muss. Jedenfalls fehle es insgesamt an einer wirksamen
Drogenbekämpfung, da der Cannabishandel mit Ortsansässigen möglich bleibe.

Was wird R dem N antworten? In dem zu erstellenden Gutachten ist, ggf. hilfsweise, auf
alle aufgeworfenen Rechtsfragen einzugehen!

& LÖSUNG

Hinweis: Die nachfolgenden Lösungshinweise sollen denkbare Argumentationsansätze möglichst um-
fassend aufzeigen. Es ist aber auch von sehr guten Bearbeitungen nicht zu verlangen, dass alle genann-
ten Gesichtspunkte angesprochen werden.

In Betracht kommt ein Verstoß gegen die Dienstleistungsfreiheit gemäß Art. 56 AEUV durch
die Auswirkungen der auf die kommunale Zutrittsbeschränkungsregelung gestützten Schlie-
ßungsanordnung auf den Vertrieb von Cannabis, Esswaren und Getränken durch N.

A. VERHÄLTNIS DER DIENSTLEISTUNGSFREIHEIT ZU DEN ÜBRIGEN GRUNDFREIHEITEN
UND VERWANDTEN RECHTEN

Hinweis: Dieser Prüfungspunkt kann auch im Rahmen des Anwendungsbereichs der Dienstleistungs-
freiheit oder durch separate Erörterungen zu den Anwendungsbereichen der einzelnen konkurrierend in
Betracht kommenden Individualrechte abgehandelt werden.

* Der Autor ist Akademischer Oberrat an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.
Der Fall beruht auf einer aktuellen Grundsatzentscheidung des EuGH (Rs. C-137/09, Slg. 2010, I-0000 – Josemans), die in der
Literatur auf deutliche Kritik gestoßen ist, und wurde im Sommersemester 2011 an der Westfälischen Wilhelms-Universität
Münster als Teil der Abschlussklausur zur Vorlesung „Europarecht I“ gestellt.
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